
wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Län
der, der Kreise und Gemeinden gewähr
leistet sein.

Artikel 114 
Gesamtdeutsches Recht geht dem Recht 
der Länder vor.

Artikel 115 
Die Gesetze der Republik werden grund
sätzlich durch die Organe der Länder aus
geführt, soweit nicht in dieser Verfassung 
oder in den Gesetzen etwas anderes be
stimmt ist. Soweit ein Bedürfnis dazu 
besteht, errichtet die Republik durch Ge
setz eigene Verwaltungen.

Artikel 116 
Die Regierung der Republik übt die Auf
sicht in den Angelegenheiten aus, in de

nen der Republik das Recht der Gesetz
gebung zusteht.
Soweit die Gesetze der Republik nicht 
von den Verwaltungen der Republik aus
geführt werden, kann die Regierung der 
Republik allgemeine Anweisungen erlas
sen. Sie ist ermächtigt, zur Überwachung 
der Ausführung dieser Gesetze und An
weisungen Beauftragte zu den ausfüh
renden Verwaltungen zu entsenden. Für 
die Rechte dieser Beauftragten gilt Ar
tikel 65 entsprechend.
Die Landesregierungen sind verpflichtet, 
auf Ersuchen der Republik Mängel, die 
bei der Ausführung der Gesetze der Re
publik hervorgetreten sind, zu beseitigen. 
Hieraus entstehende Streitigkeiten wer
den in dem unter Artikel 66 Abs. 5 vor
geschriebenen Verfahren geprüft und ent
schieden.

VII. Verwaltung der Republik
Artikel 117 

Die Pflege der auswärtigen Beziehungen 
ist ausschließlich Sache der Republik.
In Angelegenheiten, deren Regelung der 
Landesgesetzgebung zusteht, können die 
Länder mit auswärtigen Staaten Verträge 
schließen; die Verträge bedürfen der Zu
stimmung der Volkskammer. 
Vereinbarungen mit fremden Staaten 
über Veränderungen der Grenzen der Re
publik werden nach Zustimmung des be
teiligten Landes durch die Republik ab
geschlossen. Die Grenzveränderungen 
dürfen nur auf Grund eines Gesetzes der 
Republik erfolgen, soweit es sich nicht 
um bloße Berichtigung der Grenzen un
bewohnter Gebietsteile handelt.

Artikel 118 
Deutschland bildet ein einheitliches Zoll- 
und Handelsgebiet, umgeben von einer 
gemeinschaftlichen Zollgrenze.
Fremde Staatsgebiete oder Gebietsteile 
können durch Staatsverträge oder Über
einkommen dem deutschen Zollgebiet an
geschlossen werden. Aus dem deutschen 
Zollgebiet können durch Gesetze Teile 
ausgeschlossen werden.
Alle Waren, die sich im freien Verkehr

im deutschen Zollgebiet befinden, dürfen 
innerhalb des Zollgebietes über die Gren
zen der deutschen Länder und Gemeinden 
sowie der gemäß Absatz 2 angeschlosse
nen fremden Staatsgebiete oder Gebiets
teile frei ein- und durchgeführt werden.

Artikel 119 
Die Zölle und die durch Gesetz der Re
publik geregelten Steuern werden durch 
die Republik verwaltet.
Die Abgabenhoheit steht grundsätzlich 
der Republik zu.
Die Republik soll Abgaben nur insoweit 
erheben, als es zur Deckung ihres eigenen 
Bedarfs erforderlich ist.
Die Republik errichtet eine eigene Ab
gabenverwaltung. Dabei sind Einrich
tungen vorzusehen, die den Ländern die 
Wahrung besonderer Landesinteressen 
auf den Gebieten der Landwirtschaft, des 
Handels, des Gewerbes und der Industrie 
ermöglichen.
Soweit es die einheitliche und gleich
mäßige Durchführung der Abgabenge
setze der Republik erfordert, trifft die 
Republik durch Gesetz Vorschriften über 
die Einrichtung der Abgabenverwaltung 
der Länder, über die Einrichtung und Be-
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